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Abgeordnetenhaus von Berlin

7. Wahlperiode

Vorlage - zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 4T Abs. 1 der Verfassung von Berlin

über Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XHt201
fuar das Grundstück Wismarer Straße 16/18
im Bezirk Steglitz^, Ortsteil Lichtcrfelde

Wir bitten, gemäß: Artikel 47 Abs; 1 der Verfassung von.
Berimizur Keimtnas. zu nehmen, daß der Senator für Bau-
und. Wohnungswesen die nachstehende--: Verordnung erlas
sen-hat: \ ., J' :"

Ve-rt)*dii.iitt€
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XÜ*201

für das Grundstück Wismarer Straße 16/18
im Bezirk Steglitz, Ortsteil tächterfelde

Vom ,231 Mai 1978

Auf' Grund, des § 10 des Bundesbaugesetzes:. (BBauG)
in der Fassung vom 18. August1976 (BGBl;i S. 2256;.3617 /
GVB1. S. 2047, 1977 8^16), geändert. durch> Gesetz vom
3: fcezember 1976 (BGBL* S.32811 / GVEh S. 2780);in Ver
bindung mit 14 Abs. 11 Satz 1 des«Gesetzes zur Ausführung
des Bundesbaugesetzes: vom 21, Oktober 1960 (GVSjL
S. 1O80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 1972
(GVBL-ST. 884), wird verordnet:

$•1 •> -.-' '"
Der Bebauungsplan. XH-201 vom 31. März 1976 für das

Grundstück Wismarer Straße 16/18. im Bezirk Steglitz,
Ortsteil Lichterfelde; wircT festgesetzt.
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Die Urschrift des. Bebauungsplanes kann beim Bezirks
amt Steglitz vom Berlin, Abteilung Bauwesen, Vermes-~
sungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes
können tiefen Bfezirksamt Steglitz von Berlin, Abtejüaiig
Bauwesen*, Stadtplanungsamt und .Bat*- und: Wohsungs-
aufsichtsamt, wahrend der Dienststunden kostenfrei ein
gesehen werden.
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Auf die Vorschriften über

1. die Fälligkeit von Enfeehadigiingsaiisprüchen
(§ 44 c Abs. X Satz 1 und2 BBauG),

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(f 44 c Abs. 2 BBauG) und

3. die einjährige Ausschlußfrist, innerhalb der Verletzun
gen von Verfahrens- oder Formvorsehriften schrift
lich geltend gemacht werden müssen
{% 155 a Satz 1 und 2 BBauG),

wird hingewiesen. '• #

Biese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft
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Die Veröffentlichungen des Abgeordnetenhaus» eind heim Kutturbuchveriag Berlin, flauer $tsape i. 1Q00Berlin $D.
Telefon 3 i$ 60 71, m bestehen.

*mm*m**r^»



netenhaus von Berlin - 7. Wahlperiode

A. -Begründung :

-I. Veranlai^unjg; des Planes
Anlaß zur Aufstellung vdes ^Bebauungsplanes war der

_Bäuantrag der Gemeinhützigen{Deutschen Wohnungsbau-,
-gesellseliaft mbH.zur Errichtung eines-Wohng^bäudes mit;
106 -Wohnungen auf dem Grundstück Wismarer Straße:

•Nr46/18. .
7 Der Bebauungsplan- XII-2Q1 -dient im wesentlichen der'

planungsrechtlichen Sicherung des inzwischen-auf dem Be-
Ireiungswege neugeschaffenen städtebaulicfeen^ustandes. ,
-im-i^äcbennutzungsplan von^Berlin vom 30. Juli 1965

(AM. 197a S.7-703), zuletzt geändert durch den 6.:&nde-
rurigsplan zum' Flächennutzungsplan vom .12. Dezember
1974 (ABl. 1976 S.-587), ..sind das -Gelände-teilweise-als
Mischgebiet -mit der Geschoßflächenzahl 0,6 und teilweise h
als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage"
sowie"die Wismarer Straße als „sonstige .überörtliche oder,
.örtliche Hauptverkehrsstraße" dargestellt.

Nach dem ^Bebauungsplan in der .Fassung vom 28£Pe-
zem6er-1960 (ABl. 1961.J3. 742):liegt dasGrundstück teil
weise &,einem gemischten Gebiet der-Baustufe n/3 und
teilweise im Nichtbaugebiet.

II. Inhalt des Planes ;

Der -Bebauungsplan setzt für das rbereits bestehende
.^ehngebäTuide-rauf dem Grundstück^ Wismarer Straße46/18
.eine dem äHgemeinen^Wohngebiet zugeordnete überbaubare
::&un^tücksöäche. (.Ekukör^erausweisung) mit{6 zulässigen
^oUgeschossen uhd^Äe^esehpßflächeB^ahl 1,0 fest

-Durch Planergänzjungsbestimniung wurde geregelt, daß
von der-Zahl der Voügeschbsse abgewichen werden kann,
wenn die. Geschoßflächenzahl mcht überschritten.wird.

Durch .die vorhancleaie Bebauung ..wird .eine Geschoß-
-flächenzahT von 0;95..erreicht. Die;notwendigen Stellplätze
^sind toeiner Tiefgarage untergebracht.

Die gegenüber derDarstellung im ^chennutzungsfp^n ?
intensivere ^üliche -Nutzung, die Umwandlung von Misch-,
;.gebiet.in allgemeines Wohngebiet und die Erweiterung die-'
"ses Wohngebietes zu I^asteri einer.Griinflache CP^kahlaga) .
.stellen Abwandlungen be^ehungsweise *Verfemerun^ejijjer
vorbereitenden JSaulei^knunjfdar-und sind in Anbetracht i
der relativ^geringen Größe £er .von den ^derungenbetrof
fenen* ^rjmo>tücks§ächen-beziehungsweise der^ersatzweise
getro/fenen Entsetzungen, als Entwicklung .a.us .dem :£!&-
eheimutzüngsprlan anzusehen.

$aqh rnejxeren jplanar^ch&n und js^tebajatfcjien 3ühej>
vle^ungßn^aj die^südosiwärjcs angrenzende:lm"^iscfcgebiet
.mit den ^^choß^äche^ahle'n 0,6 uad4,0^1e&ej«tnid.m1t
der.ostwärts täes€)stpre^en(dammeß im allgemeinenWohn-
j:ebletf-mit" der ^^hc^flächenza|& W M .Beziehimg 4Ste-
liende Wchnbebäuung durc^ eipe dominierende Wolü&e-
bauung am Teltowkanal, dieden GrünflächKB^erei4h fn üer
^Öferzone J^c^it ^ejentiich «einengt und «dir bevorzugten
Wohnlage gerecht Jwird, g&m 4^0*^ P*Mitogen. M& Ä
Verfolg .dieser iPlanungsabsicht vorgenommene UmwiöV
iiiüng von ^fischge]?iet In allgemeines Wohngebiet führt zu
keinen ^eränderiäigen der Grundentscheidüngen der vor.-
-beäiten^eir^uleit^iä^ung, da Wohnungen im Jiischj:ebiet
allgemein zulässig sind.

pie auf dem Grundstück e^chtete, in der Jßaumas$e
sinnvoll verteilte und gestaltete, zum TeltowkagaS j&fe* von
ß Jwif 4jL Geschosse ansteigende ^äd^mmg, an die wegen
der^erwähn£en und ^m Stadtbild hervortretenden fciage be
sondere A^<^derungen zu atellenwaren, berücksichtigt <Ö$
"stadte^ülich^gestalterisciien und sonstigen Belange. Die
^undflächie der' bauliche^. Anlage, die einen Anstand von
mindestens Qßip. Wp J^ehungsoberjcante des Kanals ein^
haltnSad d|e Unterbringung der notwendigen Stellplätze des
.p^eJ^ % efeer Tiefg8.ra©B tragen dem Gesicbtspüs&k
^elfräümige zu ^^nen^e'Flächen in #er Uferzpne und
ii^ Bereich der bisher als Grünfläche dargestelltes Fläche
^ er^tpn, in vollem Umfange Rechnung. Die Befeaunng
VfriniUelt einen lebendigen Eindruck im Gesamtbild gieses
Gebietes" und schafft auch einen guten Übergang zu dem
""'""*" allgemeinen Wohngebietes westlich des Teltow*

Flächennutzun.gsplan östlich des Teltowkanals
"e ^t der Zweeki^sltoujnung „Pa?K*
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anläge" wurde im Bereich des Bebauungsplanes durch -die
.Ausweisung einer Baugrundstücksfläche ersetzt, die in
IQ.m: Breite mit einem Gehrecht zugunsten der"AÜgemein-
heit uncHrnit einem Fahrrecht zugunsten der" Benutzer und

^Besucher der künftigen Dauerkleingartenkoloni» (Giesens-
dorf).zu belasten ist. Der Bauträger hat diesen 10 m breiten

"Promenadenweg im"Uferbereich bereits angelegt und durch
"Eintragung in das I-Baülastenbuch der Allgemeinheit zu

gänglich gemacht. iDer Weg ist Teil eines -Uferwander-
vweges^er in nördHcher uhdrsüdlicher Ttichtun|r seine Fort-
setzungfindenfsoll. Da~er aurch der bereits vorhandenen
Kleingartenkblonie'Giesensdorf als Zugang dienen wird,
|detet er ^eiften-ausreicheöden Ersaterfulridie im^Flächen-
hutzungspjanian- der^'WismarerStraße f&rgesteHte^Park-
anlage.

Die Grundzüge der Planung ;werden durch die Änderun
gen nicht-berührt, öffentliche '.Beitage sfeh^nücht^ent-

^gegen.

Veraorgun^seinrlchtungen für ^len täglichen iBe"darf*der
Bewohner des in Bede. stehendenriallgemeinen'Wohngebie-
tes sind in der Wismarer Straße, im Ostpreußendamm und

;in:derrHndenstraße vorhanden.

Die^Wismarer "Straße-soll.auf Grund.ihrer Bedeutung
als überörtliche .Hauptverkehrsstraße. zu ^gegebener -Zelt
von 3S&fi m ^otf 26,<rm Verbreitert twerden. Bäe'für-diese
Verbreiterung beüöfeigte TTeHfläche -des v^rivä^en Grund
stücks wurde lalsStraßenveiäcehröfmahe festgesetzt.

Uer .Bebauungsplan jersetzt die-gegenstandslos geworde
nen förmlich festgestellten rßträßen- und Baufluchtlinien
durch 'der --städtebaulichen Neuplanung entsprechende

.Stra"ßenbegrenzimgslinien nnd;Baugrenzen.

Er setzt.im,iKtfigen^ie' Fläche.Ä^B C'D^PGfi.A und
zwei kleine JDreiechsflächen^als mit eineni l^itungsrecht
Zugunsten ^.der isuständigen tlfeternehmensträger zu befei-
rStende"Flächen fest.

HI. VerfährcaL

;.5>sx ^Bebauungsplan:hat gejqiäß-§ 2 Abs. 5 des Bundes
baugesetzes vom ^23.-Juni .1960 den zu beteiligenden^Behör
den und Stellen,-die Träger'öffentlicher Belange sind, zur

^Stellungnahme vorgelegen. -Anderungswünsche wurden nicht
vorgebracht.

-Der ^Bebauungsplan 'hat gemäß *§ ^ Abs. 6 des Bundes
baugesetzes vom 23. Juni 1960 die Zustimmung der ^Be-
zirtever^rdnetenversammlung des ^Bezirks Steglitz mit
^Beschluß vom 16. Juni 1976 erhalten und in der Zeit vom
-6. September 19£6 bis & Oktöto» 19E6 «fenöieh ausge
legen.

Bedenken und Anregungen wurden nicht vorgebracht.

B. itechtsgrunMag&r

Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 18. August
3#2£ A&S&LJ S.2256, B6Jt7 / GVB1. S.2047* 1W7 S. 116>,
geändert durch JSesetz vom 3. Dezember 1976 (BGBl. X
$.3281 /iGVm #.2780*fVln Verbindung anit *§er Baunut*
zungsverordnung in der Fassung vom 26. November 1968
(BGB1.I ^.1237, 196^ IS. 11;/ GVB1. S. 1676, 1969 S. 142)}

Peseta: zur Abführung<fles ,SSE[ndeBbangeBefcBBS vom 21. Ök-
tober 1960 (GVBl: S. 1080)^ zuletzt geändert durch Gesetz
vom % Mai Ü9724GVB1. S. «fi^>. >

C *&ms%altsmäßige Ausmrkwn^e^:
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:'

Die Mittel für die Verbreiterung «tes Wismarer Straße
werden zu gegebener Zeit In den FachhaushaÄ ein»

. gesteflfc.

^b) Fersonalwirtechaftliche Auswirkungen:
Keine.

Berlin, den HL Juni 1975 .

Der Senat von Berlin

Stobbe Ristock

Keg. Bürgermeister Senator
- für Bau-undWohnungswesen
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